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Gemeinderat Kaltbrunn 
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber 

aniel. :runner ierluigi Chiodini 

Fondsreglement Ersatzabgaben für Parkplatzbauten Politische Gemeinde Kaltbrunn 

Der  Gemeinderat  der  Politischen Gemeinde Kaltbrunn erlässt gestützt auf  Art. 3  Abs.  des  Ge-
meindegesetzes vom  21.  April  2009  (sGS  151.2)  und  Art. 31  Abs.  1 der  Gemeindeordnung vom 
26.  Januar  2012  inkl. Teilrevision vom  10.  September  2015  das folgende Reglement: 

Art. 1 
Der Fonds  für Ersatzabgaben für Parkplatzbauten bezweckt  die 
Sicherstellung  von  ausreichenden zweckgebundenen finanziel-
len Mitteln für  die  Bereitstellung  von  öffentlichen Parkierungsan-
lagen und für Investitionen  in die  Verkehrserschliessung. 

Art. 2 
Der Fonds  für Ersatzabgaben für Parkplatzbauten wird geäufnet 
durch Ersatzabgaben im Sinne  von Art. 70  Abs.  4  Planungs- und 
Baugesetz (PBG; sGS  731.1)  i.V. mit  Art. 28  Abs.  4  Bauregle-
ment Kaltbrunn. 

Art. 3 
Über Bezüge aus dem  Fonds  für Ersatzabgaben für Parkplatz-

 

bauten entscheidet  der  Gemeinderat. 

Art. 4 
Der Fonds  für Ersatzabgaben für Parkplatzbauten wird als 
Fonds  im Eigenkapital  der  Jahresrechnung  der  Politischen Ge-
meinde Kaltbrunn geführt. 

Art. 5 
Dieses Reglement wird nach unbenütztem Ablauf  des  Referen-

 

dums rechtskräftig und ab diesem Zeitpunkt angewendet. 

Art. 6 
Dieses Reglement untersteht dem fakultativen Referendum. 

Zweck 

Fondsmittel 

Zuständigkeit 

Venaaltung 

Vollzugsbeginn 

Fakultatives 
Referendum 

Erlass Vom Gemeinderat Kaltbrunn  am 6.11.2023  erlassen. 

Dem fakultativen Referendum unterstellt vom  15.12.2023  bis  24.01.2024. 
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